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Zurzeit ist Preigliste Nr. 5 gültig

Druck und Verlag
A. Ludwigs Biichdruckerei Nothe & Politt in Oels

Verantwortlich für den Tertteih Kreisoberinspeltor
Walter Belling; für Anzeigen Gustav Scholz,

beide in Dels. D. A. ll. Vierteljahr 1938 420

76. Jahrgang

Amtlicher Teil

Bekanntmachungen
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Aiiitsbezirk esiiiizeiidosrf 6. 139 —- Beachstet die Verkehrs-
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-——— 12. Reichslotterie der NSDAIP für Arbeitsbeschaffung
6-. 140 Vergütungssfätze für die Inanspruchnahme
«von Pferden und Bespannfahrzeugen durch Bedarfsstellen
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außerhalb der Wehrinacht 6. 140 —— Brieftaubengesetz S.
142 —- Bekanntmachung einer anderen Behörde S. 143.
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Der Lehrer Alsfred S chsw e f el in Vogelgesang ist zum Amts-
vorsteher für den Amtsbezirk Kunzendorf ein-gewiesen word-en.

Der Landrat

Oels, den 12. Oktober 1938

Beachtet die Verkehrsregelnl
Hohe Unfallziffern,--häufige Anzeigen und Strafverfahren zeigen,

daß oft gegen die einfach-neu Gebote für den Straßenverkehr meist
fahrlässig verstoßen wir-d. « «
zFfsahrlassigkeit und Nachlässigkeit werd-en aber genau so wie die

Abicht straf- und zivilrechtlich verfolgt. —
Deuts. er Vollsgenossel
A e in Str enverkehr auf dich undanderel
La nicht-11355. en Polizeibeamten einfchreiteii!

Er«;kan.n meist Hden Schaden nicht mehr verhüten.
« Es "ist deine eigene Sicherheit iiiid die deines Vollsgenofsen, die
ihr beide vor Schaden bewahrt werden sollt.

Werde nicht erst durch Schaden klug. Du kannst ihn oft nicht mehr
giitiiiachen. .

Beacht.e: .

- JederTeilnehmer am öffentlichen Verkehr hat sich so u ver-
„bauen, daß er keinen anderen fchiidigt oder me«hr as nach
den Umstanden unvermeidbar behindert oder belä tigt.

Fuhrwerksleiiler:
1. Benutzt stets die rechte Strsaßenseite
2. Fa rt vorsichtig und rücksichtsvolL

—.3. tet nicht an Kreuzungen, Straßeneinnisündungen und engen
traßenstellen.

4. Personen unter 16 ahren sind keine Fuhrwerkslenler — Aus-
nahmen bei laiidw. zushrwerken  

des Landrats

5.«Achtet auf die Ladung.
6. Entfernt euch nicht von eurem Fuhrwerk. Bei längereni Halten

sind Zugtiere an der Deichselseite abzu trängen und auzubindeii.
7. Beåchtet das Vorfahrtsrecht auf der anptstraße —- Verkehrs-

zei )en.
8. Sorgt bei Dunkelheit für ausreichende Beleuchtung _—

2 Laternen oder Lampen — bei landsw. Fuhrwerken genügt eine
auf der linken Seite, nicht unter dem Fuhrwerk. « «

9. Riiekstrahler müssen am Ende jedes Fahrzeu es sein. Sie
diirfeii nicht höher als 50 Zentimeter über deni rdboden an-
«ebracht werden und niemals verdseckt sein. ·

1.(). In jedem Fahrzeug muß deutlich Vor- und Zuname sowie
Wohnort (Firma und Sitz) des Besitzers angegeben sein.

Radfahrer:
. Haltet Disziplin und fahrt hintereinander
. Fahrt langsam, vorsichtig und rechts. « .. «
.Beleuchtet euer Rad im Dunkeln vorschriftsmaßig und «denckt
daran, daß der Rückstrahler, der zu eurer eigenen Sicherheit ge-
schaffen ist, stets auch am Rad-e sein muß. .. «

4. Haltet die Leukstsange fest und nehmt die Fuße nicht von den
Tretkurbeln. «

5. Denkt daran, daß ihr weg-en eurer großen Zahl eine besondere
Verantwortung tragt.

6. Benutzt die Radfsashrwege

- Kraftfahrzeuge:

. Fahrt vorsichtig und rücksichtsvoll. «

. Siorgt dafür, daß euer Fahrzeug in Ordnung ist.
. Bleiidetbentgegenkoinmenden Straßenbenutzern gegenuber recht-

zeitig a·. « ..
. Fahrt an Straßenkrseuzuiigem in Kurven, bei Straßen-einmun-
duiigen und an unübersichtlichen Straßenstellen langsam.

. Hupt nicht mehr als unbedingt nötig. .. « «

. Veriiieidet überflüssiges Geräusch und übermäßig-e Rauchentwiek-
luiig. Das gilt insbesondere für Motorradfahrer. « «

. Seid euch stets der schweren Verantwortung bewußt, die ihr als
Führer des schnellsten Vierkehrsinitlels tragt.

Fußgäiiger:
1. Für euch sind die Gehbahnen oder Fußstege, benutzt sie deshalb-

Die Fahrbahii gehört dem Fahrverkehr.
2. Bleibt nicht an Straßenecken stehein
3. Ueberåchreitet die Fahrbahn rechtwinklig Unter Beachtung der

Verke rszeichen und ohne Aufenthalt. « « «
4. Wartet aufder Gehbahn oder der Verkehrsinsel, wenn ihr in

die Straßenbahn einsteigen wollt.

Die Bürgermeister werden ersucht, vorstehenden Hinweis wieder-
holt —in ortsüblicher Weise zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Der Landrat
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Oels, den 13. Oktober 1938
Viehsenchenpolizeiliche Anordnung

Die Maul- und Klauenseuche ist aintstierärztlichs neu festge-
stellt-» worden:

am 6. Oktober 1938 in Briese und
am 11. Oktober 1938 in Rathe.

L IV

i
Zum Sperrbezirk habe ich die Orte Briese und Rathe erklärt.

Für das Sperrgebiet gelten die Bestimmung-en meiner vieh-
euchenpolizeilichen Anordnung vom 6. Ilanuar 1938 — Kreis-
blatt siS 1 und 2. ·
Die Abheilung der Maul- und Klauenseuche ist in Schleibitz,

Kritschen, Wiesegrade, Oels und Damincr fest-gestellt und die
Desinfektioii vorgenommen worden. Die über diese Orte ver-
hängt-en Sperrmaßnahnien habe ich aufgehoben.

Der Landrat

12. Reichslotterie der NsSDAP für Arbeitsbeschaffnng

RdErl d RMdI vom 14. 9. 1938 — V W II 7/38—9555

(L S)
Der Reichsschatzmeister der NSDAP hat mit meiner Zu-

stimmung durch Entschließung vom 9. 9. 1938 — R g 11/8.
38*) der Natioiialsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in
München die Veranstaltung einer Geldlotterie für das Gebiet
des ganzen Deutschen Reiches zur Gewinnung von Mitteln fur
die Arbeitsbeschaffiing der NSDAEP genehmigt. Das Spiclkapi-
tal beträgt 6600 000 RME und die . Gewiiinsuiiiine 1 750 000
RM (4-67 652 Gewinne und 20 Präm«ien). Die Ziehunig findet
am 21. und 22. 12. 1938 in München statt. Der Vertrieb der
Lose beginnt am 1.. 10. 1938.

Veröffentlicht

Der Landrat

Vergütungssätze für die Inanspruchnahme von Pferden und

Bespannfahrzeugen durch Bedarfsstellen Außerhalb der Wehk-
macht auf Grund der §§ 15 und 16 des Wehrleistnngsgesetzes

Wehr-RdErl des RMsdJ vom 25. 8. 1938 — I Ra 320/38-116

Auf Grund des § 33 des Wehrleistungsgesetzes (WL«G)· vom
13. 7. 1938 (R!G»Bl I, S. 887) bestimme ich im "(Einvernehmen
mit dem OiKsW, dem »RiV-M, dein RMfEuL und dem RfPr fur
die Vergütung der Inanspruchnahme von Pferden und Be-
spannunfahrzeuigen nach- §§ 15 und 16 des !Wehrleistiingssges.-
durch Bedarfsstellen außerhalb der Wehrmachst folgendes, und
zwar vorläufig für die Zeit bis zum 31. 12. 1938: «

I.

1. Die Vergütung beträgt bei Inanspruchnahme naeh § 15
des Wehrleistungsgesetzes für jeden Tag: -

a) für jedes Pferd 8 RM in den F"ällen,»in denen die Für-
sorge für lFutter, Hufbeschlag und tierarztliche Betreuung
von der Bedarfsstelle oder demjenigen, dem das Pferd von
ihr zugewiesen ist, übernommen wird,

b) für jedes unbespannte Fahrzeug bis 2,5t Ladegew. 1 911m,
iir jedes unbespannte Fahrzeug bis 4t Ladegew. 2 RM,
Für jedes unbefpannte Fahrzeug über 4t Laidegem 3 RM
in den Fällen, in denen die Instandhaltung des Fahrzeugs
von der Bedarssstelle oder demjenigen, dem das Fahrzeug
von ihr zugewiesen ist, übernommen wird.

2. Der Tag des Beginns und der Beendigung der Inan-
spruchnahme ist voll zu vergüten. Als Beginn und Beendigung
der Inanspruchnahme gelten der Abmarsch bzzw. die Abfahrt
von und die Rückkehr zum gewöhnlichen Standort, lwobei die

übliche Fahrzeit zugrunde zu legen ist.

3. Beträgt die Dauer der Iiiaiis ruchsnahme längere Zeit als
1 Woche, so skönnen entsprechende bschlagszahlungen (
lungen) verlangt werden.

4. Durch die Vergütungssätze sind in der Regel alle »An-
sprüche abgegolten. Sollten in besonders gelagerten Fallen

*) Niichit iveröffentL

eilzah- s 

weitere Ansprüche darüber hinaus geltend gemacht Iwerden kön-
neii, bleibt es dein Leistungspflichitigen überlassen, den Nach--
·weis der· Berechtigung einer höheren Vergütung zu führen.
Kommtnber eine etwa geforderte höhere Vergütung eine Eini-
giing nicht zustande, so hat das Verfahren nach § 27 WLG
Platz zu greifen.

II.

1. Fur die Inanspruchnahme nach § 1 6des Wehrleistnugs-
gesetzes, d. h. fnr die Ausführung »von Beförderungen durch
einen Leistungspflichtigen derart, daß ihm die Wartung und
Betreunng seiner von ihm bei Ausführung der Beförderung
perwendeteii Pferde und Bespaiiiifahrzeuge verbleibt, gelten die
incder vorlauf· Durchf.-Bek. zum Wehrleistungsiges vom 16. 7.
1938 (511931111 S 493) zu § 26 H enthaltenen Bestimmungen
uber die Vergütung für Vorspann und damit die von den
hoheren Zivilverw.-Behörden festgesetzten ortsüblichen Vergü-
tnngsiiitze für Vorspann Und Spaundienste

»2. Solange im Lande Oesterreich derartige ortsübliche Ver-
gntiingssatze fiir Vorspann und Spanndienste noch nicht fest-
gesetzt sind, haben dort die durch die i. Durchsf.-VO«. zum Miti-
tarvorspannges. 1935 (Oesterr. BGBI 95/35) festgesetzten Grund-
iiiid Streckentaxen für den Vorspann zu gelten.

Veröffentlicht.

Oels, den 6. Oktober 1938

« Der Laiidrat

Bergütuiigssätze für die Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugen
durch Bedarfsftellen außerhalb der Wehrmachit auf Grund der

§§ 15 und 16 des Wsehrleistiingsgesetzes

Wehr-RdErl d RMdJ v 25. 8. 1938 —- lRa 321/38—116)

Auf Grund des § 33 des Wehrleistungssgsesetzes (WL-G) vom
13«. 7. 1938 (RzGBl I, S 887) bestimme ich im Einvernehmen
mit dem OKW, dem RVM und dem RfPr für die Vergütung
der Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugen nach §§ 15 und 16
des Wehrleistungsgesetzes durch Bedarfsstellen außerhalb der
Wehrmachst folgendes, und zxwar vorläufig für die Zeit bis
zum 31. 12. 1938.

1. Für die Inanspruchnahme von Kraftfakhrzeusgen sind die in
der Anlage enthaltenen Vergütungssätze zu zahlen. Diese Ver-
gutnngssatze zerfallen in vier T-arife, je nachdem das Kraftfahr-
zeug mit oder ohne Fahrer nnd mit oder ohne sBetriesbsstofs ge-
stellt wird. Die Tarife 1a. und 1b (für Krastfahrzeuige ohn e
Fahrer) gelten für den Fall der Inanspruchnahme nach § 15
W·.LG, die Tarife 2a. und 2b (fiir Kraftfahrzeuge mit Fahrer
gelten für den Fall der Inanspruchnahme nasch- § 16 WsLGi ·

2. Die Vergütungssätze bestehen ans Tagessätzen und Kilo-
metergeldern. Die Tageslsätze enthalten die Kosten gür Amorti-
sation, Gar-age, Kraftfahrzeugversicherung Kraftfa rzeugsteuer,
Abnutzung, Verzinsung und einen angemessen-en Gewinn. Die
Kiloinetergelder enthalten die Kosten vfür Betriebstoffe, Be-
reifung, «Reparaturen, Putzmittel und einen angemessenen Ge-
winn.

3. Bei Inanspruchnahme nach § 15 IWLG ist der Tag des
Beginns und der Beendigung der Inanspruchnahme voll zu
vergüten. Bei Inanspruchnahme nach § 16 W1LG-«ist, wenn die
Leistung nicht über 4 Stunden dauert, nur der halbe Tagessatz
zu gewähren. Als sBeginn und Beendigung der Inanspruch-
nahme gelten die Abfsahrt von »und die Rückkehr zum gewöhn-
kichen fStandorh wobei die übliche Fahrzeit zugrunde zu
egen it.

4. Wird das Kraftfahrzeug für länger als eine Woche in An-
spruch genommen, so können entsprechende Abschlagszahlungen
(Tei·lzahlungen) verlangt werden. .

5. Durch die Vergütunsgssätze werden regelmäßig auch Ar-
beits- oder Lohnansfall, Kosten für die Beschaffung eines Er-
atzkraftfahrzeugs und ähnliche Ansprüche abg olten. Sollten
in besonders gelagerten Fällen Iweitere s nsprü e darüber hin-
aus geltend gemacht Werben, bleibt es dem Leistungspflchtigen
überlassen, den Nachweis der Berechtigung einer höheren Ver-
gütung zu führen. Kommt über eine etwa geforderte höhere
Vergütung eine Einigung nicht zustande, so hat das Verfahren

' nach § 27 WLG Platz zu greifen.
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. Tarif 1 b.
Bergütungssätze für die Inansprnchnahme von Fahrzeugen
o h n e Fahrer, wenn der Betriebsstoff von der Bedarfsstelle

geftelit wird (§ 15 WLG.).

Anlage.
Tarif 1 a.

Vergütung-sähe für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen
o h n e Fahrer, wenn der Betriebsstoss vom Kraftfahrzeug-

besitzer gestellt wird (ä 15 213205.).
 
 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 

  
    
  

  

Kilometergeld Kilometer-

für. Fahrzeuggatlung zugesiag RM/km Nr- Fahrzeuggattung Iagesiag geld
RM Benzin Diefel RM RMlkm

l Krab. bis 350 ccm 5 0,02 — 1 Rrab. bis 3500 ccm 5 0,01
‘3 351 bis 500 ccm 6 0,03 -- 2 351 bis 500 ccm b 0,01
3 über 500 ccm 7 0,04 - 3 über 500 ccm 7 0,053

4 Piw. bis 1500 ccm 9 0,09 - 4 Pim. bis 1500 ccm 9 0,0?
b 1501 bis 2000 ccm 11 0,11 —- 5 1501 bis 2000 ccm 11 0,00
6 2001 bis 2500 ccm 14 0,14 — 6 2001 bis 2500 ccm 14 0,06
7 über 2500 ccm 19 0,17 — 7 über 2500 ccm 19 0,07

8 Kom. bis 20 Plätze 26 0,19 0,16 8 iiom. bis 20 Platze 26 0,10
9 21 bis 30 Plätze 30 0,25 0,18 9 21 bis 30 Plätze 30 0,12
10 - 31 bis 40 Plätze 34 0,29 0,20 10 31 bis 40 Plätze 34 0,14

11 41 bis 50 Plätze 00 0,35 0,24 11 41 bis 50 Plätze 50 0,16

12 über 50 Plätze 62 0,42 0,30 21 über 50 Plätze 62 0,18

13 21m. bis 1 t 12 0,12 0,07 13 Lkw. bis 1 t 12 0,04
14 1,1 bis 2 t 10 0,16 0,10 14 1,1 bis 2 t 16 0,06
15 2,1 bis 3 t 22 0,21 0,14 15 2,1 bis 3 t 29 0,09
16 3,1 bis 4 1 27 0,2.") 0,18 16 3,1 bis 4 t 27 0,11
17 4,1 bis 5 t 32 0,30 0,22 17 4,1 bis 5 t 3‘2 0,14
18 5,1 bis 6 t 37 0,33 0,25 18 5,1 bis 6 t 37 0,16
19 über 6 t 41 0,36 0,29 19 über 6 i 41 0,19

20 39m. bis 3 t 18 0,16 20 3gm. bis 3 t 18 0,08
21 3,1 bis 5 t 24 —- 0,21 21 3,1 bis 5 t 24 0,10
2 über 5 t 28 —- 0,25 22 über 5 t 28 0,12

Mehrvergülung für Mitnahme eines slliibängers: Mehrvergülung für Mitnahme eines Anhängen-:

I Anh. bis 3 t 4 0,03 0,01 1 Anh. bis 3 t 4 -—
_ 2 3,1 bis 5 t 5 0,04 0,02 2 3,1 bis 5 t .5 0,01

"3: über 5 t 6 0,05 I 0,03 3 über 5 t 6 0,01     
 

Taer 2b.
Vergütungssätze für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen
mit l Fahrer, wenn der Betriebsstoff von der Bedarfsstelle

gestellt wird (§ 16 WLG.).

· Tarif 2a.
Vergütung-präge für Inanspruchnahme von Fahrzeugen m it
1 Fahrer, wenn der Betriebsftoff vom Kraftfahrzeugbesitzer

gestellt wird (§ 16 WLG.).
 

 

 

 

 

    

 
 
 

 

    

     

  

          

Kilometergeld Kilometer-

Dir. Fahrzeuggattung Tagessptz Rka Nr Fahrzeuggattung ‘Iagesiag gelb

RM Benin I Diefel RM RM/km

1 Krab. bis 350 ccm 15 w0,02 ——- l Rrab. bis 350 ccm 15 0,01
2 351 bis 500 ccm 16 0,03 —- «2 351 bis 500 ccm 16 0,01
3 über 500 ccm 17 0,04 3 über 500 ccm 17 0,03

4 th.bi·s 1500 ccm 19 0,09 — 4 Prio. bis 1500 ccm » 19 0,03
i? 1501 bis 2000 ccm 21 0,11 . — O 1501 bis 2000 ccm -- 21 0,05
b 2001 bis 2500 ccm 24 0,14 — g; 2001 bis 2500 ccm 24 0,06
7 über 2500 ccm 20 0,17 ——— 7 - „in'iber 2500 ccm 29 0,07

8 Rom. bis 20 Plätze · · 36 0,19 0,16 Rom. b's 20 Pieitze 30' 0,10
9 21 bis 30 Mütze 4U 0,29 018 9 21 bis 30 Plätze 40 0,19

10 31 bis 40 Plätze 4«4 0,29 0.90 10 31 bis 40 Plätze 44 0,14
11 41 bis 50 Plätze 90 0,35 0,24 11 41 bis 50 Plätze 60 0,16
12 Ubet 50 Plätze s2 0.42 0-30 12 über 50 Platze 72 · 0,18

13 Ltw. bis 1t· LZ 0,1? 0,07 13 Lkw. bis 1 t 22 .0‚Q7_
14 1,1 bis 2i 25 0,16 0,10 14 1,1 bis 2 i 26 0,06
15 2,1 bis 31 32 0,21 0,14 15 2,1 bis 3 t 32 0,09
16 3,1 bis 41 o7 0,20 0.18 16 3,1 bis 4 t 37 0.11
17 4,1 bis 51 - 42 0,30 0,22 17 4,1 bis 5 i 42 0,14
18 5,1 bis 6t 47 0,33 0,25 18 5,1 bis 6 t 47 0,16
19 n er sk 51 0,36 0,29 19 ü er 6 t 51 0,19

20 ng. bis 31 28 —- 0,16 20 3gm. bis 3 t ' — 28 0,08

21 3,1 bis 5t 34 — 0,21 21 3,1 bis 3 t 34 0,10
23 « über 5t 88 0,25 22 über 5 t 38 0,12

Mehrvergütung iür Milnahme eines Anhängers: Mehrvergütung für Mitnahme. eines Anhängen-

1 Anh. bis 3t 4 0,03 0,01 1 Auh. bis 3 t 4 __

2 3,1 bis 5i o 0,04 0,02 2 3,1 bis 5 t 5 0,01
3 M- __ über 5t 6 0,05 0,03 3 über 5 t 6 0,01

4 « _. ‑ ' Der Landrat
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Brieftuubengesctz
Vom 1. Oktober 1938

Die Slieichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, dass
hiermit verkündet »wird:

§ 1
1. Wer Bricftauben halten oder Handel mit Brieftaubeu bes-

treiben will (flirieftaubenhalter), bedarf der Erlaubnis.
2. Die Erlaubnis darf nur zuverlässigeu Personen erteilt

werden.
3. Jeder Brieftaubenhalter musz einer von der Aufsichtsbe-

hörde bestimmten Fachorganisation für das Vrieftaubemveseu
angehören. Die Fachorganisation unt-ersteht der Aufsicht des
Reiehsministers des Jnnern, der sie, soweit die Geschäftsbe-
reich-e des Oberkommandos der Wiehrmacht und des Reichsw-
nisters für Ernähng und Landwirtschaft berührt werden, im
Einvenehmen mit diesen ausübt.

§ 2
Für bestimmte Gebiete kann das Halten und das Anflassen

von Tauben jeglicher Art verboten werden.

§3
. Jede im Jnland gehaltene Brieftaube mus; mit einem ge- .

schlossenen,- nicht dehnbare-n Fuszring versehen sein, der die
Taube und ihre Herkunft kenntlich-macht.

2. Brieftanben dürfen nicht gemeinsam mit anderen Tauben-
arteu in gleichen Schlägen gehalten werben.

§ 4
1. Jeder Briestau«ben’halter ist verpflichtet, eine Bestands-

nachweisung der svon ihm gehaltenen “Brieftauben zu führen,
die auf dem laufen-den zu halten ist.

2. Jeder sBrieftaubenhalter ist verpflichtet, der zuständigen
Ortspolizeibehörde die Bestansdsnachweisung auf Anfordern vor-
-ulegen, Auskunft zu erteilen und seine “Brieftauben sowie die
Einrichtungen zur Briestanibeuhaltung jederzeit zur Besichti-
gnug bereistzustelleu

§ 5
lWer Briiftauben erwirbt, veräußert oder öffentlich anbietet,

«ist verpflichtet, unter Angabe der Fnszrinigzeichen sBuch darüber
zu fuhren, von wem er “Brieftauben erworben nnd an wen er
Brieftauben weiterverauszsert hat. .

§ 6
1. Jedermann ist verpflichtet, fremde, ihm zu-geslogene, von

ihm ans entschuldbarem Versehen lgetötete oder verletzt-e, sowie
tot oder verletzt aufgefundeue Brieftauben jeglicher Herkunst
nebst Fuß-ring, Meldehiilsen und dergleichen, soswie lose aufge-
fnnsdeue Brieftaubseufufzringe, Melsdehülsen und dergleichen un-
verzüglich unter Angale des Sachsverhalts bei der nächsten
Ortspolizeibeshörde a u-licfern. Dasselbe gilt für dsie Brieftau-
benhalter mit der einen Ausnahme, daß sie zugeflosgene Brief-
tauben mist einem Fuszring der deutschen Fachovganisation für
vdas Brieftaubeuwesen unmittelbar an diese Organisation zu
melden haben.

. 2. Jeder Brieftaubenhalter ist verpflichtet, die Polizeibehörde
‚bei IIuter'bringuug, Pflege nnd lSliiickseusdnng dieser lebend ein-
gelieferten “Brieftauben auf Anforderung zu unterstützen.

l 3. Aussländische “Brieftauben sind durch idie Ortspolizeibe-
hörde unverzüglich der Heeressbrieftaubenansstalt zu über-senden

§ 7 ·
l. Die (Einfuhr von Brieftauben ist verboten.

bedürfen der Erlaubnis
2. Das Auflassen von im Ausland beheimateten Brieftauben

list unr mit Erlaubnis des Reichsminissters des Jnnern im lEin-
vernehmen mit dem sterkommando der Wehrmacht statthaft.

§ 8
Vorschriften der Landesgesetze, nach denen das «Recht, Tauben

zu halten oder frei umher-fliegen zu lassen, beschränkt ist oder
nach denen im Freien betroffene Tauben der freien Aneignunsg
«oder der Tötung unterliegen, finden auf Brieftauben keine An-
wendung.

- § 9

1. Wer fremde sirieftauben vorsätzlich oder fahrlässig tötet
oder verletzt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit
Haft oder mit Geldstrafe bestraft, soweit die Tat nicht nach
anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ists.

Ausnahmen

 

 Von hinten

Ganz gewiß ist der Orient ein prächtiges Land - denken

Sie mal an Tausend und eine Nacht - und ebenso gewiß ist.

daß ein noch prächtigerer Tabak dort gedeiht. Aber wenn

wir Ihnen jetzt Geschichten von den Orientalen erzählen

wollten. um mit solchen Histörchen unsere Zigaretten anzu-

preisen. so käme uns das so vor. als wollte man jemanden

mit gebogenen-) Gewehr von hinten durch die Brust erschießen.

Außerdem lassen sich alle Vorzüge der Haus Berg-

mann Privat ebenso wunderschön wie klipp und klar in

dem einen Satz zusammenfassen: „So appetitlich frisch".

Wohl bekomm'sl

durch die Brust geschossen . . .
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2. Der Versuch ist stras·bar.
3. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig den

Vorschriften dieses Gesetzes znwiderhsa·u-de«lt.

§ 10-
Die Bestimmungen der §§ 1, 4 unsd 5 sowie Verbote nach-

§ 2 gelten nicht für die Brieftaubenssehläge der Wel)riiiir1Fl)-t, der
H und der OSA der NSDAP jedoch müssen diese Schlage der
Ortspolizeibehörde des Aufstellungsortes gemeldet werden«

§ ‚1.1

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über Vrieftauben gelten
aueh für die Haltung aller solcher Tauben, die ebenfalls zur
Nachrichteuiibermittlnng verwendet werden können. Die Fest-
ftellung der hierzu gehörigen Taube»usarten trifft der Reichsmi-
nister des Innern im Einvernehmen mit dem klieiehskommisfar
für Ernährung nnd Landwirtschaft und dem Oberkommaudxi
der Wehruiaeht.

§ 12

1. Dieses Gesetz tritt am lt). Oktober ‚1938 in Kraft. _
2. Zum gleichen Zeilpunlt treten das Reichsgesetz, betreffend

den Schutz der Briestanben und den Brieftanbeuverkehr im
Kriege, vom 28. Mai 1894 (S)ieiehsgesetzjblatst 6. 4(53), sowie« alte
Bestimmungen in Liandesgefetzein soweit sie mit den Bestim-
nmugen dieses Gesetzes im Widerspruch stehen, anszer straft.

:—3. Die ans Grund des Viehseuehengesetzes vom 2(3. Jsuni 1903
(5)ieiehsgesetzb«latt S· 519) zum Schutze gegen die Gefahr der
Einfchleppung von iibertragbareu Seuchen der Haustiere an;

lbein Auslande erlassenen veterinärpolizeilichen Vorschriften
bleiben unberührt.

§ 13
l. Der Reichsminifter des Innern erläszt im Einvernehmen

mit dem sterkommando der Wehrmacht »und dem Reich-Zuri-
uister für Ernährung nnd Landwirtschaft die zur Durchführung
nnd Erganzungdieses Gesetzes erforderlichen Rechts- nnd Ver-
waltmigsvorsehristeu.

2. Die Jukrastfetnuig dieses Gesetzes fiir das Land Oester-·
reich bleibt vor-behalten.

« B e r l i n, den ‚l. Oktober 1938

z Der Führer nnd Reichskanzler
Adolf H"itler.

Der Reichsminister des Innern
F r i d’.

O e ls , den 8. Oktober 1938

 

Il-l

Veröffentlicht.
Der Landrat 

Bekanntmariinna einer anderen Behörde

I« ll Oels, den 12. Oktober 1938

Sicherlaufsichtsbehördc

Für die Winterarbeit in den Leibesiibungsen finden folgende
Gauztagssclmlungen statt:

l. Montag, dseu 24. 10. 1938 in Beknftasdt — Turnhalle —
für Veruftadt, Buch-wald, Barnthe, Fiirsten-Ellgnth, Gialbitz,
Grosz-Ellguth, Korschlitz, Streichen, sileiu-Zöllnig, Kunzendorf,
stlein-9.titiihlatfchsiitz, Klein-Waltersdorf, Lampersdorf, Laugen-
hof, Mühlatsschütz, «2)J2iihlwitz, sJianfe, Nendorf, Neu-Sehmoll-en,
Neuscholle, "P-a1«i-gau, Postelwitz Prietzen, Reesewitz, «Sa-detvitz,
Sehiinaih lStroun, Ulbersdors, Vielgntsh, Vogel-gefang, Wa«bnitz,
Weiden·biach, Wseideuflies3., Woitsdorf und Wilhelminenort.

2. Dienstag, den 25. 10. 1938 in Oels (-Ssta-dion) für Aller-
heiligen-, Altt--«Ellgut7h·, Vogschiitz, Vusel·tvit3,, Vohrau, Briefe,
Vuchienwerder, Dammer, (-85-innnel, (-8)r.-Ellsg.nt··h, sGr.-G-rabeu,
Gut-wohne, Hönigern, Jaelsehönau, Jeukwitz, Karlsburg,Klein-
Ellguth, Kritsehen, Kroiiipiisel), Leuchten, sLudwigsdorf, Malen,
Netsche, Neu-Ellguth, Pontwitz, Raake, Rathe, sStrehlitz,
sS·el)-iekerwitz, «S«ehsrei·beu, sSehmarse, Schmollen, sSitampen, Spah-
litz, Ssch«tv«ierse, Werden; Weißeusee, Zessel.

3. Mittwoch, die-u 26. 10. 1938 in Sackau — Turnhallc —'
für Sacrau, Dörndorf, Eichgrnnd, ·Görlitz, -Groß-Weiigelsdorf,

Langewiefe, Mirkau,Jäntsehdorf, Klein-Oels, Knuersdorf", _ »
Stein, Si-sJßübtan, Peuke, Reichseufeld, sSsiiszwinkeh Schleibitz,

byllenorst, Wisldfel)iitz. · « . .

Teilnahmebereehtigt siud alle Lehrer, die den Unterricht in

den Leibesübsuugen erteilen, mit Ausnahme unserer Stadt

Oels, die in seiner Arbeitsgemeinfchaft zufammengefaszt sind.

Sauer: 8—15‚3() Uhr einschl. Mittagspause sSportkleidung und-

eutfpr. Schuh-wert sind mitzubringen

Der Kreisschulrat

Beyer

  

  

Lest Euer flelmethlett
Keine Gewähr
für die Richtigkeit der Anzeigen kann
von der Oelser Zeitung ,,Lokomotive
an der Oder« übernommen werben,
wenn die Anzeigenentwttrfe undeuti.
geschrieben, oder durch Fernsprechu

übermittelt werden

Verlag der
I ..Lotomotiue an der Oder«

 

 
 

  

     

   

 

verbürgt Vorwärtskommen

gut durchdachten Werbung in

 

Anzeiqu erhöhen den Umsat. . .
erhöhterllmiat aber Nimm Arbeit!

Was nützt alles Nachgrübeln über den unbefriedigenden

Geschäftsgang? — Nur frisches, energisches Handeln

Sie also ungesäumt zu dem bewährten Mittel einer Auf-
frischung Ihres Kundenkreises, zu einer planvollen

„Lokomotive an der Oder“

 

drum ein Versuch:
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